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Merkblatt zur Datenverarbeitung 

Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur 
noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse 
korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln und 
bieten zudem einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Ver-
fahren. 

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt die 
Erhebung, Verarbeitung (z.B. Speichern und 
Übermitteln) und Nutzung von personenbezogenen 
Daten. Nach dem BDSG ist die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG 
unterscheidet dabei allgemeine personenbezogene 
Daten, wie z.B. Name, Adresse, etc. und besondere 
personenbezogene Daten, wie z.B. Gesundheits-
daten. 

Das BDSG selbst erlaubt die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung allgemeiner personen-
bezogener Daten stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Gesundheitsdaten ist nach 
dem BDSG u.a. zulässig, wenn dies zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt oder der Betroffene eingewilligt hat. 

Daneben regelt das Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) die Erhebung personenbezogener Gesund-
heitsdaten bei Dritten über den Betroffenen, d.h. 
den Versicherungsnehmer bzw. die zu versichernde 
Person. Die Erhebung solcher Daten durch den 
Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern 
und sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und 
Pflegepersonen, anderen Personenversicherern 
und gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufs-
genossenschaften und Behörden nach zuvor 

erteilter Einwilligung und Unterrichtung des 
Betroffenen erfolgen, sofern diese Erhebung für die 
Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der 
Leistungspflicht erforderlich ist. Die betroffene 
Person kann der Erhebung der Daten 
widersprechen. Sie kann auch jederzeit verlangen, 
dass eine Erhebung nur erfolgen darf, wenn jeweils 
in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist. 

Einwilligungserklärung 

Einwilligung nach dem BDSG: 

Unabhängig von einer im Einzelfall nach dem BDSG 
vorzunehmenden Interessenabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung in unserem Unternehmen ist in 
Ihren Versicherungsantrag deshalb eine Ein-
willigungserklärung zur Datenverarbeitung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. 

Diese Erklärung gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch –
außer in der Lebens- und Unfallversicherung –
schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den 
Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 

Wird die Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 
kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 

Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise ge-
strichener Einwilligungserklärung kann eine 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nach 
dem BDSG in dem begrenzten gesetzlich zu-
lässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen. 

Einwilligung nach dem VVG: 

Die Erhebung personenbezogener Gesundheits-
daten bei einem Dritten setzt stets die vorherige 
Einwilligung des Betroffenen voraus. 

Sofern im Bereich der Unfall- und Lebens-
versicherung bei Antragstellung eine Risikoprüfung 
erfolgt, enthält der Versicherungsantrag daher auch 
eine Einwilligungserklärung nach dem VVG 
hinsichtlich der möglicherweise notwendigen 
Erhebung von personenbezogenen Gesundheits-
daten bei Dritten. 

Wird die Einwilligungserklärung nach dem VVG bei 
Antragstellung entweder ganz gestrichen, nur 
gegenüber einzelnen in der Vorbemerkung unter 
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Absatz 5 genannten Institutionen erteilt oder einer 
erforderlichen Erhebung nach Unterrichtung 
widersprochen und ist eine Prüfung des Risikos 
aufgrund dessen nicht vollumfänglich möglich, 
kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Dies gilt ebenso, wenn der Betroffene verlangt hat, 
in jede einzelne Erhebung gesondert einzuwilligen 
und hinsichtlich einer für die Risikoprüfung erforder-
lichen Erhebung seine Einwilligung verweigert. 

Schweigepflichtentbindungserklärung

Die Übermittlung von Daten an den Versicherer, die, 
wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis 
unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. 
Sofern im Bereich der Unfall- und Lebens-
versicherung bei Antragstellung eine Risikoprüfung 
erfolgt, ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche 
Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen: 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Versicherungsvertrages 
notwendig sind.

Für alle Versicherungen: 

Zunächst werden Ihre Angaben im Antrag 
gespeichert (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten wie z.B. Vertragsnummer, 
Versicherungsbeginn und -dauer, Versicherungs-
summe, Beitrag sowie Zahlungsart und -weise 
geführt (Vertragsdaten). Ebenso können erforder-
lichenfalls Angaben eines Dritten, z.B. des 
Vermittlers oder eines Sachverständigen ge-
speichert werden. 
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
Angaben zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben 
von Dritten sowie Daten hinsichtlich der 
Versicherungsleistung (Leistungsdaten). 

Zusätzlich im Bereich der Personenversicherungen: 

Sofern im Bereich der Unfall- und 
Lebensversicherung bei Antragstellung eine 
Risikoprüfung erfolgt, kann es für diese erforderlich 
sein, personenbezogene Gesundheitsdaten von 
dem Versicherungsnehmer oder der zu 
versichernden Person von einem Dritten, z.B. von 
einem Arzt, zu erheben und zu speichern. 

Soweit eine ärztliche Untersuchung des Ver-
sicherungsnehmers bzw. der zu versichernden 
Person vor Vertragsschluss erfolgt, werden die in 
diesem Zusammenhang vom Arzt erlangten 
personenbezogen Gesundheitsdaten über den 
Versicherungsnehmer bzw. die zu versichernde 
Person gespeichert. 

Ebenso kann es im Versicherungsfall zur Beur-
teilung der Leistungspflicht notwendig sein, 
personenbezogene Gesundheitsdaten bei einem 
Dritten, z.B. Arzt, einzuholen und zu speichern. 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein 
Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm 
übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir 
in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer 
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungs-
technische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes, 
des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei 
der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. Dies kann auch 
die Übermittlung von personenbezogenen 
Gesundheitsdaten beinhalten. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem VVG hat der Versicherte bis zur Abgabe 
seiner Vertragserklärung (Neu- und Ersatzantrag) 
dem Versicherer die ihm bekannten 
Gefahrumstände anzugeben, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen 
der Versicherer zuvor in Textform gefragt hat. Stellt 
der Versicherer nach der Vertragserklärung des 
Versicherungsnehmers Fragen im Sinne des 
vorherigen Satzes, ist der Versicherte auch zur 
Beantwortung dieser Fragen verpflichtet. Ebenso ist 
der Versicherte nach dem VVG auf Verlangen des 
Versicherers verpflichtet, nach Eintritt des 
Versicherungsfalls dem Versicherer alle für die 
Feststellung des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der Leistungspflicht wichtigen Umstände 
anzugeben. Steht das Recht auf vertragliche 
Leistung des Versicherers einem Dritten zu, trifft 
diese Angabeverpflichtung auch den Dritten. 

Zur Risikobeurteilung und zur Aufklärung des 
Sachverhalts im Leistungsfall kann es erforderlich 
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sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende Auskünfte auf Anfrage an andere 
Versicherer zu erteilen. 

Dabei werden Daten des Betroffenen weiter-
gegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos oder Angaben zum Versicherungsfall.

4. Zentrales Hinweissystem 

Aus den oben unter Ziffer 3 Absatz 2 genannten 
Gründen besteht beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ein 
zentrales Hinweis- und Informationssystem (HIS). 

Die Aufnahme in dieses Hinweissystem und deren 
Nutzung seitens der Versicherer erfolgt lediglich zu 
Zwecken, die mit dem System verfolgt werden 
dürfen, also nur, soweit bestimmte im Folgenden 
dargestellte Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei 
werden die einzelnen Versicherungssparten beim 
HIS getrennt geführt. Ein Austausch der gemeldeten 
Daten zwischen einzelnen Sparten beim HIS findet 
nicht statt. 

Beispiele: 

- Haftpflichtversicherungen 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen
sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung 
und -verhütung 

- Lebensversicherungen 

- Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ab-
lehnung des Risikos bzw. Annahme mit 
Beitragszuschlag 
- aus versicherungsmedizinischen 

Gründen 
- aufgrund der Auskünfte anderer 

Versicherer 
- wegen verweigerter Nachunter-  

suchung 
- Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt 
oder Anfechtung seitens des Versicherers 
- Ablehnung des Vertrages seitens des 
Versicherungsnehmers wegen geforderter 
Beitragszuschläge 

Zweck: Risikoprüfung 

- Kfz-Versicherungen 

Registrierung von auffälligen Schaden-
fällen, Kfz-Diebstählen sowie von Perso-

nen, bei denen der Verdacht des 
Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung 
und -verhütung 

- Sachversicherungen 

Aufnahme von Schäden und Personen, 
wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn 
aufgrund des Verdachts des 
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag 
gekündigt wird und bestimmte Schaden-
summen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung 
und Verhinderung weiteren Missbrauchs 

- Transportversicherungen 

Aufnahme von auffälligen Schadenfällen 
(Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch 

- Unfallversicherungen 
Meldung bei 
- erheblicher Verletzung der vorver-

traglichen Anzeigepflicht, 
-  Vortäuschung eines Unfalls oder von 

falschen Unfallfolgen, 
-  vorsätzlicher Obliegenheits-

verletzung, wenn die Verletzung für 
den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls oder für die 
Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist und somit Auswir-
kungen auf die Leistungspflicht des 
Versicherers hat, 

-   außerordentlicher Kündigung durch  
den Versicherer nach Leistungs-
erbringung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens- und 
Sachversicherung) und andere Finanzdienst-
leistungen (z.B. Kapitalanlagen) werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. 
Um den Kunden einen umfassenden Ver-
sicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. 

Seite 3



Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ernst F. Schröder Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Vorstand: Peter Thomas (Vors.) · Claus Scharfenberg Postanschrift: 20452 Hamburg
Sitz der Gesellschaften: Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg Telefon: (040) 3 61 39-0 · Telefax: (040) 3 61 39-100
Registergericht: Amtsgericht Hamburg · HRB 7520

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit 
folgende Unternehmen an: 

Condor Allgemeine Versicherungs-AG 
Condor Lebensversicherungs-AG 
Optima Versicherungs-AG 
Optima Pensionskasse AG 
Condor Dienstleistungs-GmbH 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie z. B. das Inkasso oder die 
Datenverarbeitung. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, wie z.B. Name, 
Adresse, ggf. Geburtsdatum, Vertragsnummer, 
bestehende Verträge, Bankverbindung, d. h. Daten, 
welche für die Vertragsdurchführung aller Verträge 
relevant sind, werden dabei in einer zentralen 
Datensammlung geführt, auch wenn Sie Verträge
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe 
abschließen. Diese Daten sind von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese 
Weise kann eingehende Post immer richtig 
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 
der zuständige Partner genannt werden. Auch
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt zugeordnet werden. 

Branchenspezifische Daten, die sich speziell auf die 
Vertragsabwicklung einer Versicherungssparte 
beziehen, wie z.B. personenbezogene Gesundheits-
und Bonitätsdaten, bleiben dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unter-
nehmen. Diese Daten sind nur von dem jeweiligen 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und 
Betreuung des jeweiligen Kunden durch die 
einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht 
das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei 
der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. 

Unsere Vertriebspartner arbeiten zur umfassenden 
Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren 
Finanzdienstleistungen (z.B. Vertrieb von Fonds-
anteilen und Kapitalanlagen) auch mit anderen 
Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im 
Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe werden Sie durch 
einen unserer Vertriebspartner (unabhängige 
Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und Asse-
kuradeure) betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung 
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. 

Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzel-
personen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienst-
leistungen auch Kapitalanlagegesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu 
können, erhält der sie betreuende Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungs-
nummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe der Versicherungsleistungen sowie von 
unseren Partnerunternehmen Angaben für 
finanzielle Dienstleistungen. 

Ausschließlich zum Zweck von Vertragsan-
passungen in der Personenversicherung können an 
den Sie betreuenden Vermittler auch personen-
bezogene Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen 
selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen 
der genannten Beratung und Betreuung. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitsverpflichtungen (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über 
Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht 
auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten, 
den Empfänger, an den diese Daten weitergegeben 
worden sind sowie den Zweck der Speicherung. 
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie 
zudem ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläu-
terungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an uns.
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